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Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid 15.06.2021 

Betreff: 

 
Überwachung des ruhenden Verkehrs in Wohnstraßen 
- Anfrage der CDU-Fraktion 

 
Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
1. In welchen Intervallen wird der ruhende Verkehr in den Wohngebieten kontrolliert?  
 
Der ruhende Verkehr außerhalb der Siegener Innenstadt wird durch die sogenannte „fah-
rende Streife“ kontrolliert. Die fahrende Streife besteht aus 4 Außendienstmitarbeitern, die 
jeweils im wöchentlichen Wechsel im Schichtdienst tätig sind. 2 Mitarbeiter arbeiten jeweils 
von 6:00 Uhr bis 14:18 Uhr, die anderen beiden arbeiten von 12:30 Uhr bis 20:48 Uhr.  
 
Es gibt entsprechend 4 Außenbezirke:  
1)  Geisweid, Birlenbach, Langenholdinghausen, Niedersetzen, Obersetzen, Sohlbach,  

Buchen, Meiswinkel  

2)  Weidenau  

3)  Siegen-Ost, Bürbach, Kaan-Marienborn, Breitenbach, Volnsberg, Feuersbach  

4)  Siegen Süd/West, Eisern, Eiserfeld, Niederschelden, Oberschelden, Gosenbach, 
Trupbach, Seelbach, Achenbach, Dreisbach  
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Die vorgenannten Bezirke werden von montags bis freitags täglich kontrolliert. Bei akuten 
tele-fonischen Beschwerden wird der Außendienst entsprechend durch den Innendienst an 
die entsprechenden Beschwerdestellen koordiniert.  
 
Bekannte Problembezirke werden entgegen der o. g. Verfahrensweise schwerpunktmäßig 
kontrolliert, d. h. etwa 3 bis 4 Mal täglich. Dies ist beispielsweise in der Wildrosenallee, im 
Wildweg und im Brunnenweg der Fall.  
 
 
2. Wie viele Verstöße wurden dort in den letzten 6 Monaten durch das Ordnungsamt  
registriert?  
 
Auf diese Frage kann leider keine genaue Antwort erfolgen, da in der Ordnungswidrigkeiten 
Software nicht explizit nach Ortschaften bzw. Wohngebieten gefiltert werden kann. Es kann 
lediglich nach Straßen gefiltert werden. Es wurden exemplarisch für den Bereich Geisweid 
und die umliegenden Ortschaften nachfolgend einige Straßen ausgewählt, um die aufge-
nommenen Parkverstöße der letzten 6 Monate zu dokumentiert.  
 
Am Sammetshain: 2 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Am Sonnenhang: 3 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Brunnenweg: 36 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Hebbelstraße: 1 festgestellte Ordnungswidrigkeit  
Heckenbergstraße: 1 festgestellte Ordnungswidrigkeit  
Hüttenstraße: 42 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Im Wiesental: 5 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Kohlenbergstraße: 5 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Schießbergstraße: 3 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Stormstraße: 63 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Wildrosenallee: 134 festgestellte Ordnungswidrigkeiten  
Wildweg: 151 festgestellte Ordnungswidrigkeiten 
 
 
3. Auf welche Art und Weise informiert die Verwaltung die Anwohner über die Gara-
genverordnung? 
4. Auf welchen Art und Weise kontrolliert die Verwaltung die Garagenverordnung? 
5. Wie viele Verstöße wurden in den letzten6 Monaten hinsichtlich der Garagenverord-
nung registriert? 
 
Das Erfordernis eines Stellplatzes/ einer Garage zu einem Bauvorhaben wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens geprüft. 
Eine Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn keine öffentlich- rechtlichen Vorschriften entge-
genstehen (§ 74 Abs. 1 BauO NRW 2018). 
Dazu zählt auch der Stellplatznachweis. 
Mit der „Bauzustandsbesichtigung nach Abschließender Fertigstellung“, in der die Ausfüh-
rung der in Genehmigung geprüften Vorlagen überprüft wird, ist das Verfahren im Zustän-
digkeitsbereich der Baugenehmigungsbehörde abgeschlossen. 
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